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Allgemeinverfügung;  
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Land-
kreises Traunstein über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungsticket als 
Höchsttarif im Kalenderjahr 2024 

 
 

Hintergrund 
 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte Deutschlandticket als 
digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über das 
Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit 
einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven 
ÖPNV dar. Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen Vorschrift noch ausstehenden bundesweiten 
Entscheidungen zur Ausgestaltung des Deutschlandtickets im Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit 
abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2024 nahezu 
flächendeckend zunächst bis zum 30. April 2024 vorgenommen worden. Die Verkehrsministerkonferenz hat 
mit Beschluss vom 22. Januar 2024 festgestellt, dass unter der Annahme der in der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs mit Herrn Bundeskanzler vom 6. November 2023 beschlossenen 
Übertragung der Finanzierungsmittel aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und Ländern zur Verfügung 
gestellten Mittel auch ohne eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im Kalenderjahr 2024 ausreichen 
werden. 
 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein 
attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären 
Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getragen. 

 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets 
einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV 
nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder 
allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. 
Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis 
Traunstein eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in 
Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Traunstein tätigen Verkehrsunternehmen des 
allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch 
entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien des Freistaates Bayern zur 
Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 
2024, Anlage 2). Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das 
Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Traunstein im Kalenderjahr 2024 umgesetzt. Die hiesige allgemeine 
Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 2024 und ersetzt somit die entsprechend dem oben genannten 
bundesweit abgestimmten Vorgehen zunächst befristet bis zum 30. April 2024 vom Landkreis Traunstein 
erlassene allgemeine Vorschrift vom 11.01.2024. 

                                                            
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 
des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. 
Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes 

(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern 

(BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit 

Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Traunstein die nachfolgende 

allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen 

Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle 

Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im 

Kalenderjahr 2024. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) 

öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während 

der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket im Sinne des 

§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend 

Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem 

gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 

Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fassung 

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen hierfür 

zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet das 

Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich die 

entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem 

Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu 

Nr. 3.1). Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des 

Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites 

Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 

Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend sind die 

hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 

geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. 

Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in 

Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 übersteigende Betrag 

entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegenden Systems zu 

verteilen. Konkretisierungen und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der 

Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem 

verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, 

Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entsprechenden 

Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem 

möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des 

Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den 

bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender 

Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von 

Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten 



Seite 98   Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 16  

 
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick 

auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der 

bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der 

bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die 

ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte 

Gebiet, für das der Landkreis Traunstein, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur 

Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als 

zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den 

allgemeinen ÖPNV innehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage 

öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdienste), gelten die 

Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge 

im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht 

zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende 

Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht 

einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die 

Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen 

sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf 

Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden 

finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung 

der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung 

der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils 

verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde 

liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen 

Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 der 

Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Monaten Januar 

2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen 

ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine 

Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten 

müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket 

und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen im 

Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 

8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die 

Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem 

Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten 
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Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu 
berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen 
Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.4 erforderlich.  

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewährten 

Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen im 

Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung 

zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich nach § 45a PBefG wird 

durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre 

mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. September 2024 beginnt, während 

der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für 

Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. 

Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon 

ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine 

Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, durchgesetzt 

haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; 

Verkehrsunternehmen erhalten in diesem Fall während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 

Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 1. Januar 

2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei entsprechender 

Anwendung des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des 

Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird bei Änderungen des 

Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich der weggefallenen 

Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen. Näheres 

hierzu regelt Nr. 5.5.3. 

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten 

Beträge wird dabei pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermittelt und 

ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose einer linien- bzw. 

linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen aus dem Jahr 2019 

beantragen die Verkehrsunternehmen über das DTBY-Portal2 bei dem Aufgabenträger bis zum 

1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. Diese 

Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen Verfahren. Bis zum 1. September 

2024 erfolgt die Berechnung der linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-

Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Aufgabenträger und beantragt auf dieser Grundlage 

die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.  

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre im Zeitraum von 2020 bis 

2022 beantragen die Verkehrsunternehmen die Vorauszahlungen auf Grundlage der im Jahr 2022 

beschiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür stellen die Verkehrsunternehmen dem Auftraggeber eine 

valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. Der Aufgabenträger prüft 

diese Berechnung zusammen mit der zuständigen Regierung, insbesondere unter Rückgriff auf die 

Zahl der Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler. 

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023 oder 2024 

bildet eine valide und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der Regierung geprüfte und 

bestätigte Berechnung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs. Diese greift insbesondere 

auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Bestandssicherung zurück.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Veränderungen des 

                                                            
2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/ 
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Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistungen wertanteilig 

angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner 

Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforderlichenfalls 

erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift eine 

Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwendung. 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt 

insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt 

gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 

Ausgleichsregelungen des Landkreises Traunstein (zum Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket) 

oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere 

Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener 

allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe 

nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür 

gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und 

nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Traunstein kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen 

treffen. 

4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleistungen 

für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der Differenz zwischen den nach Nr. 

4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den 

finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in 

Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift 

entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und 

negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen 

Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist 

somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei den 

Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und 

des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können 

berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die 

Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß 

Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umsetzung 

ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  
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- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 

Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die 

Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs 

in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle 

ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 

Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der 

ein angemessener Gewinn von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrundeliegenden Verkehrsdienste 

erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die 

Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern 

vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, 

eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das 

Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen 

umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 

Überkompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus 

dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den 

Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind 

entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der 

Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Traunstein oder dessen 

Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen 

Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des 

finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen 

Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.3.1 differenziert nach 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2026 

vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die 

Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser 

allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft 

hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, 

hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer 

unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser 

allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der 

Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen 

Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat 

alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets 

einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte 

Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte 

Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst oder im Namen 

des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach 

Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte 
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Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen Soll-

Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 2024 an die in Nr. 5.3 der 

Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 

bis zum 20. Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den technischen Voraussetzungen 

entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannten Clearingstelle 

vorgegeben werden (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis 

Traunstein erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrsunternehmen 

verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal 

einzustellen. Die Meldung kann auch über einen von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. 

die zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die benannte Clearingstelle 

erfolgen. Meldungen betreffend das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an die oben genannte 

Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in das DTBY-Portal nachzutragen. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Traunstein beim Freistaat Bayern am 30. September 2024 

sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen 

entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im DTBY-Portal 

zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie weitere begründete 

Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur 

Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und 

begründende Daten selbst vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-Portal zur 

Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 

Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 

und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 

Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend den im 

DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, 

sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2025 die 

nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 

vorhandenen einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne (solidarisches) 

Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend aufgeführten Daten und 

Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. 

Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der 

jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht 

vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht 
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älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum 

Nachreichen von Testaten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und 

Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, 

landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und Erlöse 

differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich 

anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis 

Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 

und die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als auch für die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus 

Vertriebsprovisionen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2024 

hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die jeweilige 

Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder es sich um 

stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der Berechnung nach 

Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen 

Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern im Kalenderjahr 

2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das Kalenderjahr 

2024 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2024 bis 

Dezember 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen 

nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf Anforderung 

sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der 

Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 

Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei 

Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet 

für die Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist 

zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung 

beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 
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- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine 

transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen 

Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets entstandenen 

(Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf Grundlage 

der §§ 228 ff. SGB IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug auf 

Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate Januar 

2024 bis Dezember 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 

Vertriebsprovisionen oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die gesamte 

Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der einem 

eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrunde liegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und Tickets 

(kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten 

und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die 

das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelderlöse 

differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe 

der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder 

anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, 

die endgültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der 

Einnahmenaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifsorte) und 

Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit 

diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Mindereinnahmen) 

einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen 

Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen 

ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.3.4 einschließlich Bestätigung 

der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der 

korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 

5.6 Der Landkreis Traunstein kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und 

Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlinien Bayern 

2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-

Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 
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genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise nicht 

fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr ganz 

oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit 

zurückzuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 

Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Im Einzelfall können bei Bedarf 

Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 

Nachweispflichten geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Traunstein kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches 

selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen 

lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die 

hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 

personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern 

die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, 

werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen 

zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Traunstein getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf 

die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden 

Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags nichts Abweichendes 

geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag 

Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste 

Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten 

Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2024 über 

das DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 2024 erhalten die Verkehrsunternehmen 

auf Antrag eine zweite Abschlagszahlung entsprechend dem für den Zeitraum Mai bis August 2024 

gemäß den Vorgaben des DTBY-Portals prognostizierten Ausgleichsbedarf für das Jahr 2024. Der 

Antrag auf zweite Abschlagszahlung ist bis zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal an den 

Aufgabenträger zu stellen. Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 

2024 wird auf Antrag entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis zum 

15. Juli 2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten 

Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der dritten 

Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, durch das Staatsministerium für Wohnen, 

Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, 

soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträger Landkreis 

Traunstein Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem 

Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen 

Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal beantragt werden. 

Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die 

Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das 

Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der 
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Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.2 und 6.3. Die endgültige 

Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum 

Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger 

Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Traunstein ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten 

Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 

Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der 

Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden 

somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser 

allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 

werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen 

gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 01.05.2024 in Kraft.  

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens 

über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 wird auch nach dem 

Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt 

(insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und 

Durchführung der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungs-

Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine Vorschrift und 

die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann insbesondere dann 

außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr 

sichergestellt ist, um die auf Basis der Allgemeinverfügung bestehenden Ausgleichsansprüche 

vollumfänglich zu befriedigen.  

 

Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 
2024 

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV 
Bayern 2024) vom 22. Januar 2024  
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Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je 

Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des 
Ausgleichs nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes 

 
 
Die Anlagen sowie die Allgemeinverfügung im Original können im Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-
XVI.-Platz, 83278 Traunstein, Sachgebiet Mobilität, Zimmer A 2.08, eingesehen werden.  
 

Außerdem sind diese auch digital unter  https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/oeffentlicher-
nahverkehr-oepnv  veröffentlicht. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München, Bayerstraße 30 erhoben 
werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 

b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind. 

 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
Traunstein, den 19.04.2024 
 
 
Christiane Stephan 
Abteilungsleiterin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/oeffentlicher-nahverkehr-oepnv
https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/oeffentlicher-nahverkehr-oepnv


Seite 108   Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 16  

 
37/24 
 
 
Vollzug des KommZG; 
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Gruppe Harpfing (Wasserabgabesatzung – WAS -) 
 
 

Die von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing in der 
Sitzung am 17.04.2024 beschlossene Satzung wird hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG amtlich bekannt 
gemacht: 

 
 

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing 

(Wasserabgabesatzung -WAS-) 
 
 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) für den 
Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für die in § 3 der Ver-

bandssatzung vom 06.11.2006 (Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 44 vom 01.12.2006), zuletzt 
geändert am 18.03.2019 (Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 16 vom 29.03.2019) beschriebenen 
Gebiete. 

 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
 
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes gehören auch die Grundstücksanschlüsse 

(Hausanschlüsse) einschließlich der Wasserzähler. 
 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 
 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaft-liche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder 

ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsge- 
 biet, von denen die Grundstücksanschlüsse abzwei- 
 gen. 

 
Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 
(=Hausanschlüsse) Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie begin- 
 nen mit der Anschlussvorrichtung und enden mit dem 
 Absperrventil nach dem Wasserzähler. 
 
Gemeinsame Grundstücksanschlüsse sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke 
(=verzweigte Hausanschlüsse) (z.B. Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grund-
 stück mit der Versorgungsleitung verbinden. 
 
Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Ver-
 sorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit inte-
 grierter oder zusätzlicher Absperrarmatur samt den 
 dazugehörigen technischen Einrichtungen. 
 
Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die 
 gesamte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage ein-
 schließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 
 
Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen 

Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhan- 
  dene Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der 

Wasserzähler. 
 
Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter dem 

Absperrventil nach dem Wasserzähler im Grundstück 
  / Gebäude. 
 
Anlagen des Grundstückseigentümers sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken 
(=Verbrauchsleitungen) oder in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als sol- 
 che gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie 
 sich ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befin- 
 den. 
 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes 

oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungsein-
richtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 

Versorgungsleitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-

gehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Ver-
sorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche 
Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband.  
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(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung 

versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 
oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 
Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit 
dem Bau und Betrieb zusammenhängen und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 
(4) Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von Wärmepumpen. Der 

Zweckverband kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder einschränken, soweit 

nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die 
Vorhaltung von Löschwasser. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht 

wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der 

gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung 
zu decken (Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der 
Gartenbewässerung und Toilettenspülung verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 

wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  
 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbe-

darf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksgesund-
heit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i.S.v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von 
Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der 
öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 

(3) Abs. 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die 
Vorhaltung von Löschwasser. 
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(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigen- 

tümer dem Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiter betrieben werden soll. Er hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das 
öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf 
(Luftbrücke) der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z.B. 
Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich. 

 
 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann der Zweck-

verband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 

Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 
 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

 
(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung im Eigentum des 

Zweckverbandes. 
 
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren 

Änderung. Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstücks-
eigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der 

Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert werden, so kann 
der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in 
einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

 
(3) Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, 

erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. 

 
(4) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grund-

stücksanschlusses zu schaffen. Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. 
Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücks-anschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, 

insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem Zweckver-
band mitzuteilen. 

 
 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 

und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon 
einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflich-
tet. 
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(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder be-

hördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geän-
dert und unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungsein-richtungen sowie Rückwirkungen 
auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen 
jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 
(3) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln 

der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z. B. DIN-DVGW, DVGW- oder 
GS-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anla-

genteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genommen 
werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der An-
lage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen. 

 
 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage 

des Grundstückseigentümers 
 
(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind dem 

Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 
 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,  

 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
 

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
 

Die einzureichenden Unterlagen haben den bei dem Zweckverband aufliegenden Mustern zu entspre-
chen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und Planfertigern zu unterschreiben. 

 
(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 

Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er 
dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Un-
terlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grund-
stückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

 
(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Zweckverbandes begonnen 

werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtli-
chen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Zweckverband oder 

durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverbandes 
oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Der Zweckverband ist berechtigt, 
die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen 
sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie 

auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. 
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(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim Zweckverband über das Instal-

lationsunternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetrieb-
setzung erfolgen durch den Zweckverband oder seine Beauftragten. 

 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen.  
 
 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbetrieb-

nahme zu überprüfen. Er hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren 
Beseitigung verlangen. 

 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten las-

sen, so ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 
für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 

 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das 

Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt 
nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben dar-
stellen. 

 
 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Zweckverbandes, die sich 

auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Ein-richtungen 

zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen und Wechseln der Wasser-
zähler, zum Erstellen von Grundstücksflächen- und Geschoßflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die 
Vorschriften dieser Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt 
werden, erforderlich ist. Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit 
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, Grundstücke, Ge-
bäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 
Der Grundstückseigentümer, gegebenenfalls auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach 
Möglichkeit vorher verständigt. Die Betretung hat, soweit nicht Gefahr in Verzug ist, zu angemessener 
Tageszeit zu erfolgen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der 

Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsein-
richtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende 
Leistung wesentlich erhöht. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von ihnen verschuldete 

Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 
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§ 14 

Grundstücksbenutzung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 

Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück so-wie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Was-
serversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung an-
geschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 

einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit 
die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.  

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisheri-

gen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, 
soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 

 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 

nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grund-

stücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 

 
 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

 
(1) Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt 

zur Verfügung. Er liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in 
dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebiets üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 

 
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetz-

lichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern 
dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Der Zweckverband wird 
eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Mo-
nate vor der Umstellung schriftlich bekanntgeben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst be-
rücksichtigen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geän-
derten Verhältnissen anzupassen. 

 
(3) Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am 

Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckverband durch 
höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder drohenden Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasserver-
sorgung gehindert ist. Der Zweckverband kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich be-
schränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und 
Benutzungsrechts der anderen Berechtigten erforderlich ist. Der Zweckverband darf ferner die Lieferung 
unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, gibt der Zweckverband 

Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 
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(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 

Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung des Zweck-
verbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungs-wirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 

 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des Druckes oder 

der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder 
wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht abwenden kann, oder aufgrund behördlicher 

Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 
 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

 
(1) Sollen auf dem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über die näheren 

Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grundstücksei-
gentümer und dem Zweckverband zu treffen. 

 
(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feuer-

wehr benutzbar sein. 
 
(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des Zweckverbandes, der 

Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und 
ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund 
dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

 
(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksanschlüsse 

vorübergehend abzusperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein 
Entschädigungsanspruch zu. 

 
 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 
 
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist 

rechtzeitig beim Zweckverband zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezo-
gen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die Art 
der Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbe-
zug fest. 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorüber-gehen-
den Zwecken entnommen werden soll, stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, gege-
benenfalls Absperrvorrichtungen und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen für die Be-
nützung fest. 

 
 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungsverhältnis 

oder aus unerlaubter Handlung im Fall 
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1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei 

denn, dass der Schaden vom Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 

Fahrlässigkeit des Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht 
worden ist, 

 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist.  

 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungs-
gehilfen anzuwenden. 

 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen 

des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grund-
stückseigentümer. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese ge-

gen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Der 
Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadens-
verursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und seine 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
 
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
 

 
§ 19 

Wasserzähler 
 
(1) Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwa-

chung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des Zweckverban-
des; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Auf-
stellung hat der Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; er 
hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 

 
(2) Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu ver-

legen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Zweckverband 
kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 
Kosten zu übernehmen. 

 
 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasserzähler, 

soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Ein-
richtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- 
und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 
(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes möglichst in gleichen Zeitab-

ständen oder auf Verlangen des Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser 
hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 
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§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 
(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der Grund-

stücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-schrank an-
bringt, wenn 

 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 

 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind 

oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 
 
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.  

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jeder-

zeit zugänglich zu halten. 
 
 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde 

oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinn des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt 
der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim Zweckverband, so hat er ihn vor Antrag-
stellung zu benachrichtigen. 

 
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, 

wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 

 
§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtungen nicht ver-

pflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er 
das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband zu melden. 

 
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er beim 

Zweckverband eine Befreiung nach § 6 zu beantragen. 
 
 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der 

Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betreffen-
den Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
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1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-einrich-

tungen zu verhindern oder 
 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 

des Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind. 

 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 

Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nach-
kommt. Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

 
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wiederaufzunehmen, sobald die Gründe für die Ein-

stellung entfallen sind. 
 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern kann mit Geldbuße bis zu 

2.500 Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
 

2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf ge-
stützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten beginnt, 
 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen 
oder Verbrauchsverbote verstößt. 

 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
 

 
§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 
 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnun-
gen für den Einzelfall erlassen. 

 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unterlas-

sens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
 

 
§ 26 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.06.2024 in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen (Wasserabgabesat-

zung -WAS-) vom 03.03.2011 außer Kraft. 
 
 
Kienberg, 18.04.2024 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing 
 
gez. 

Reithmeier 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Christiane Stephan 
Abteilungsleiterin 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38/24 
Az.: ALG-0141-240001 
 
 
Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Bayerische Verwaltungsgericht München; 
Erstellung der Vorschlagslisten für ehrenamtliche Richter durch den Landkreis Traunstein 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Traunstein hat eine Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwal-
tungsgericht München aufzustellen. Aus der Vorschlagsliste bestellt der beim Verwaltungsgericht München 
gebildete Ausschuss die ehrenamtlichen Verwaltungsrichter. 
 
Zur Aufstellung der Vorschlagsliste fordert der Landkreis Traunstein interessierte Bürgerinnen und Bürger 

auf sich zu melden.  
 
Bitte achten Sie darauf, dass nur Personen gemeldet werden können, die folgende Kritierien erfüllen: 
 

 Ein ehrenamtlicher Richter muss Deutscher sein und soll das 25. Lebensjahr vollendet haben.  

 Es darf kein Ausschlussgrund vorliegen, wie 
o Infolge Richterspruchs von der Bekleidung öffentlicher Ämter ausgeschlossen 
o Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 

Monaten 

 Weiterhin sind folgende Personen ausgeschlossen: 
o Mitglieder von Bundestag, Europaparlament ode Landtag, sowie Mitglieder der Bundes- 

oder Landesregierung 
o Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind 
o Soldaten 
o Rechtsanwälte und Notare 

 Zudem besteht die Pflicht zur besonderen Verfassungstreue – hierzu ist von jedem Bewerber eine 
entsprechende Erklärung abzugeben.  

 Ebenso sollen nur Personen vorgeschlagen werden, die die gesundheitlichen Voraussetzungen für 
die Ausübung des Richteramtes erfüllen, das z. B. im Rahmen von ganztägigen Ortsterminen des 
Gerichts durchaus Anforderungen stellt. Auch ist die Berfung auf einen Zeitraum von fünf Jahren zu 
beachten. 

 
Interessiert Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte per E-Mail (Abt.G@traunstein.bayern) bis zum 
18.05.2024 beim Landratsamt Traunstein unter Angabe folgender Daten: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum und –ort, Beruf, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

mailto:Abt.G@traunstein.bayern
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Traunstein, 25.04.2024 
 
 
 
Lothar Wagner 
Abteilungsleiter 

_______________________________________________________________________________________ 
Siegfried Walch 

Landrat 
 
 
 


